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BEKANNTMACHUNGEN

ALLGEMEINVERFÜGUNG ZUM VERBOT 
DER NÄCHTLICHEN INBETRIEBNAHME 
VON MÄHROBOTERN IM BEREICH DER 
STADT KREFELD 
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Krefeld vom 01.04.2025

1. Verbot der nächtlichen Inbetriebnahme von Mährobotern in 
Krefeld zum Schutz von Igeln und anderen kleinen Wirbeltieren
Zu den in Ziffer 2 genannten Zeiten (zeitlicher Geltungsbereich) 
ist die Inbetriebnahme von Mährobotern im Bereich der Stadt 
Krefeld verboten. 

2. Zeitlicher Geltungsbereich
Das Inbetriebnahmeverbot von Mährobotern gilt in der Zeit von 
einer halben Stunde vor Sonnenuntergang bis eine halbe Stun-
de nach Sonnenaufgang des folgenden Tages (siehe Liste von 
Webseiten mit Sonnenaufgang- und Sonnenuntergangszeiten 
im Anhang).

3. Ausnahmen
Von dem in dieser Allgemeinverfügung geregelten Verbot kann 
formlos auf Antrag bei der Unteren Naturschutzbehörde befreit 
werden, wenn nachgewiesen wird, dass im konkreten Einzelfall 
keine Gefahr für Leib und Leben von Igeln und anderen kleinen 
Wirbeltieren durch den Einsatz eines Mähroboters entsteht wie 
beispielsweise auf Rasenflächen auf Dächern. 

4. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 bis 2 wird angeordnet. 

5. Inkrafttreten
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. 

Begründung
In verschiedenen europäischen Ländern wurde in den letzten 
Jahrzehnten eine Bestandsabnahme des Europäischen Igels 
(Erinaceus europaeus) beobachtet.

Die 2020 aktualisierte Rote Liste der Säugetiere zeichnet für 
Deutschland ein ähnliches Bild. Igeln, die früher überall zahl-
reich vertreten waren, wird dort ein Rückgang unbekannten 
Ausmaßes attestiert. Aufgrund der nachtaktiven Lebensweise 
gibt es im Vergleich zu tagaktiven Arten aber wenig konkrete 
Daten. Jedoch zeigen Langzeitzählungen überfahrener Igel in 
Bayern, die über einen Zeitraum von fast 40 Jahren stattgefun-
den haben, dass die Anzahl der Totfunde um ca. 80 % zurückge-
gangen ist1. Dies ist jedoch nicht auf die Umsetzung geeigneter 
Schutzmaßnahmen, sondern auf den generellen Rückgang der 
Bestände zurückzuführen. Auch in Krefeld sind die hiesigen 
Bestände rückläufig. Das zeigt sich u.a. auch darin, dass we-
niger vom Straßenverkehr getötete bzw. verletzte Igel gesichtet 
werden. Um einem weiteren Rückgang entgegenzuwirken, sind 
auch hier weitreichende Schutzmaßnahmen erforderlich.

Die Ursachen für den Bestandsrückgang sind vielfältig. Einer 
der gravierendsten Gründe für den Bestandsrückgang sind 
fehlende Insekten, die die Hauptnahrungsgrundlage des Igels 
darstellen2. Pestizideinsatz, Lichtverschmutzung und Lebens-
raumverlust sind als Hauptursachen für das Insektensterben zu 
benennen. Ein weiterer Grund ist der Rückgang geeigneter Le-
bensräume in der freien Landschaft. Dort fehlen beispielsweise 
natürliche Hecken und Gebüsche, in denen die Tiere tagsüber 
schlafen, ihre Nester für den Winterschlaf bauen und ihre Jung-
tiere aufziehen können. Igel finden in Grün- und Parkanlagen 
sowie auf Friedhöfen geeignete Ersatzlebensräume, so dass 
die Bestände in den städtischen Bereichen zum Teil die in der 
freien Landschaft übertreffen. Insbesondere naturnahe Gärten 
bieten hier viel Potential. Städte stellen hiermit ein wichtiges 
Refugium für diese Art dar und tragen somit eine besondere Ver-
antwortung für ihren Schutz.

Heutzutage werden in Gärten häufig Mähroboter eingesetzt, 
die eine große Gefahrenquelle für zahlreiche kleine Wirbeltie-
re, insbesondere für Igel, darstellen. Jene können gravierende 
Schnittverletzungen bei Igeln verursachen, die größtenteils 
zum Tode führen3. Die verletzten Tiere haben meist sehr lange 
und erhebliche Leidenszeiten. Da Mähroboter autonom agieren 
und dabei sehr geräuscharm sind, werden sie häufig auch in der 
Nacht in Betrieb genommen. Dies stellt eine enorme Gefahr für 
Igel dar, da die nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders 
geschützten Tiere nachts nach Nahrung suchen und bei Kontakt 
mit dem Mähroboter nicht flüchten, sondern sich zum Schutz 
zusammenrollen. Hierbei kann es passieren, dass sie von dem 
Mähroboter überrollt und verletzt oder getötet werden. Es ist 
belegt, dass es sich bei solchen Verletzungen nicht  um seltene 
Unglücksfälle handelt. Technische Lösungen, die zum Schutz 
der Igel an den automatisierten Geräten angebracht oder in 
jene integriert werden, sind aktuell noch nicht ausgereift. Das 
Verbot der nächtlichen Inbetriebnahme von Mährobotern liefert 
daher einen wichtigen und effektiven Beitrag zum Artenschutz, 
da es eine weitere Gefahrenquelle sowohl für Igel als auch für 
andere betroffene Wirbeltiere, wie beispielsweise Erdkröten 
und andere Amphibien minimiert.
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Es kann auch im innerstädtischen Bereich von Krefeld nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden, dass dort zumindest peripher 
Igel und andere Kleintiere wie Amphibien vorkommen. Auch in 
der Innenstadt gibt es Gärten an Wohnhäusern wie z. B. in der 
Vereinsstraße. Erdkröten wurden schon in der Nähe des Rat-
hausplatzes gemeldet. Auch im Bereich von Parkanlagen oder 
anderen Grünflächen werden der Unteren Naturschutzbehörde 
regelmäßig durch den Straßenverkehr verletzte und getötete 
Igel gemeldet wie auf der Uerdinger Straße. Igelmännchen ha-
ben ein Revier bis zu 100 ha inne, abhängig vom Futterangebot 
und Vorkommen an potentiellen Partnern zur Fortpflanzung. 
Die Weibchen haben eine Reviergröße von ca. 50 ha. Beide Ge-
schlechter sind außerdem extrem reviertreu.

Besitzer*innen/Betreiber*innen eines Mähroboters haben 
dafür Sorge zu tragen, dass durch die Inbetriebnahme keine 
Gefahr für Igel und andere Tiere entsteht. Verletzen oder töten 
Mähroboter Igel, handelt es sich um einen Verstoß gegen das 
Verletzungs-und Tötungsverbot nach § 44 Abs.  1 Nr. 1 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG). Entsprechend den Haupt-
aktivitätszeiten des Igels, die sich auf die Dämmerungs- und 
Nachzeiten erstrecken, gilt das Betriebsverbot für Mähroboter 
in der Zeit von einer halben Stunde vor Sonnenuntergang bis 
eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang des folgenden Ta-
ges. Das Verbot der Inbetriebnahme bezieht sich lediglich auf 
die Nachtzei- ten und stellt damit keine unverhältnismäßige 
Einschränkung für die Nutzung von Mährobotern  dar. Somit 
handelt es sich bei dem Verbot um eine zumutbare Einschrän-
kung und ist als Schutzmaßnahme für Igel angemessen und 
verhältnismäßig.

1 Reichholf, J.H. (2015): Starker Rückgang der Häufigkeit über-
fahrener Igel Erinaceus europaeus in Südostbayern und seine 
Ursachen.
– Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau 11: 
309–314.

2 https://wua-wien.at/tierschutz/baumanahmen-fr-wild-
tiere-tierschutz/2146-rasenmaehroboter-2 (abgerufen am 
11.02.2025).

3 Berger, A. Occurrence and Characteristics of Cut Injuries in
Hedgehogs in Germany: A Collection of Individual Cases. 
Animals 2024, 14, 57 https://doi.org/10.3390/ani14010057.

Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für die Anordnung ist § 3 Abs. 2 i. V. m. § 44 
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Gemäß § 3 Abs. 2 BNatSchG überwa-
chen die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen 
Behörden die Einhaltung der Vorschriften des Bundesnatur-
schutzgesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Vorschriften und treffen nach pflichtgemäßem Ermessen die 
im Einzelfall erforderlichen Maßnahmen, um deren Einhaltung 
sicherzustellen. Gemäß § 2 Landesnaturschutzgesetz NRW ist 
die Untere Naturschutzbehörde Krefeld die hierfür zuständige 
Naturschutzbehörde. Hieraus ergibt sich die sachliche und ört-
liche Zuständigkeit der Stadt Krefeld.

Der Europäische Igel sowie alle heimischen Amphibien sind ge-
mäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 b bzw. c BNatSchG i. V. m. Anlage 1 Bun-
desartenschutzverordnung besonders geschützt. Als beson-
ders geschützte Arten gelten für sie die artenschutzrechtlichen 
Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 3 BNatSchG. Nach Nr. 
1 der genannten Vorschrift ist es verboten, wildlebenden Tieren 
der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.

Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung der Allgemeinverfügung wird gemäß 
§ 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeord-
net, da sie im öffentlichen Interesse liegt. Grundsätzlich hät-
te eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung aufschiebende 
Wirkung. Praktisch bedeutet dies, dass die Ge- und Verbote 
der Allgemeinverfügung für die Dauer eines gerichtlichen Ver-
fahrens nicht beachtet werden müssten, der nächtliche Betrieb 
von Mährobotern also fortgesetzt werden könnte und hierdurch 
weiterhin erhebliche Gefahren für Igel bestünden. Das Entfallen 
der aufschiebenden Wirkung wird durch das besondere öffent-
liche Interesse der Allgemeinheit an der sofortigen Vollziehung 
der Allgemeinverfügung begründet, die gegenüber dem Inter-
esse Einzelner an einer ungehinderten weiteren nächtlichen 
Nutzung der Roboter nach Abwägung sämtlicher rechtlicher und 
sachlicher Gesichtspunkte Vorrang einzuräumen ist. Hierbei 
wurden alle betroffenen Rechtsgüter und Interessen, insbeson-
dere die Interessen der Mähroboternutzer*innen, abgewogen. 
Dabei galt es insbesondere zu berücksichtigen, dass Mährobo-
ter die Ursache für viele getötete oder stark verletzte Igel sind 
und das Verbot des Betreibens von Mährobotern in der Nacht 
die Nutzung der Mähroboter nur einschränkt, aber einen sinn-
vollen Einsatz nicht verhindert.

Das Interesse der Allgemeinheit an der sofortigen Vollziehung 
der Anordnungen und der Verhinderung von Gefahren für die 
Igel überwiegt damit das eventuelle Aufschubinteresse der 
hiervon Betroffenen.

Krefeld, den 10.03.2025
Der Oberbürgermeister
Frank Meyer

Anhang 

Liste von Webseiten mit Sonnenaufgang- und Sonnenunter-
gangszeiten

https://sonnenuntergang-zeit.de/
https://www.sunrise-and-sunset.com/de
https://www.timeanddate.de/
https://www.wetter.com/astro/sonne/deutschland
https://sunrisesunset.de

EINLEITENDER BESCHLUSS 
ZUR AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGS-
PLANES NR. 854 – KÖLNER STRASSE / 
MARIENSTRASSE – 
Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 26.02.2025 
beschlossen:

1. Gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in 
der derzeit gültigen Fassung, wird für den Bereich Kölner 
Straße/ Marienstraße, der begrenzt wird 
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 › im Süden durch Wohnbebauung 
 › im Norden und Westen durch die Marienstraße und 
 › im Osten durch die Kölner Straße,

ein Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes ein-
geleitet. Die genaue Abgrenzung des künftigen Geltungs-
bereiches des Bebauungsplanes ergibt sich aus dem zu 
diesem Beschluss gehörenden Plan. Der Bebauungsplan 
erhält die Bezeichnung: Bebauungsplan Nr. 854 – Kölner 
Straße/ Marienstraße 

2. Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes sollen folgende 
Bebauungspläne innerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes Nr. 854 – Kölner Straße / Marienstraße 
außer Kraft gesetzt werden: 

 › Bebauungsplan Nr. 219 - Kölner Straße / Kimplerstraße 
/ Hafelsstraße – 

3. In der Prioritätenliste zur Bearbeitung von Bebauungsplan-
verfahren der Stadt Krefeld wird der Bebauungsplan Nr. 
854 – Kölner Straße / Marienstraße – neu auf Rang 32 plat-
ziert. Die bisher auf Rang 32 und nachfolgend gesetzten 
Planverfahren werden um einen Rang auf der Prioritätenlis-
te nach hinten versetzt.

Übereinstimmungsbestätigung

Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öf-
fentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Be-
kanntmachungsverordnung - BekanntmVO) in der zurzeit gülti-
gen Fassung bestätigt, dass der Wortlaut des Beschlusstextes 
mit dem Beschluss des Rates der Stadt Krefeld vom 26.02.2025 
übereinstimmt und dass gemäß § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO 
verfahren worden ist. 

Die öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses zur Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 854 wird gemäß § 4 Bekannt-
mVO in Verbindung mit der Hauptsatzung der Stadt Krefeld im 
Krefelder Amtsblatt hiermit angeordnet.

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 
2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der zurzeit gültigen Fas-
sung in Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen 
Fassung und § 2 Abs. 4 Nr. 1 BekanntmVO öffentlich bekannt 
gemacht.

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 BekanntmVO i. V. m. § 7 Abs. 6 GO NRW 
wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Beschlüs-
se nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) der Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat die Beschlüsse des Rates vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Krefeld vorher gerügt und dabei ist die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.

Der zu diesem Beschluss gehörende Plan, aus dem der Gel-
tungsbereich des zukünftigen Bebauungsplanes hervorgeht, 
liegt vom Tage der Bekanntmachung an beim Oberbürgermeis-
ter der Stadt Krefeld, Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung, 
Oberschlesienstraße 16, 2. Etage,

montags- bis freitagvormittags   
von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr,
montags- bis donnerstagsnachmittags  
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
und nach Vereinbarung
für jede Person zur Einsicht bereit.

Zur besseren Orientierung ist das Plangebiet in einem Karten-
ausschnitt dargestellt:
 

Krefeld, den 10.04.2025
Der Oberbürgermeister
Frank Meyer
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AUFGEBOT EINER SPARURKUNDE
Das Aufgebot des Sparkassenbuches

Nr. 3098301785

wird beantragt.

Der Inhaber der Urkunde wird aufgefordert, binnen drei Mona-
ten bei der unterzeichneten Sparkasse Krefeld seine Rechte 
anzumelden und die Urkunde vorzulegen, andernfalls wird die 
Kraftloserklärung der Urkunde erfolgen.

Krefeld, den 14.04.2025
Sparkasse Krefeld
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„Krefelder Amtsblatt“ 
Für den Inhalt verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Rathaus, Tel. 86 14 02. Das Amtsblatt wird kostenlos 
abgegeben und ist in den Rathäusern Krefeld, Fischeln, Hüls und Uerdingen einzusehen. Das Krefelder Amtsblatt stellen wir allen Interessierten jeweils am 
Erscheinungstag (in der Regel wöchentlich donnerstags) im Internet auch  kostenlos als PDF-Datei zur Verfügung. Es ist unter www.krefeld.de/amtsblatt 
zu finden. Dort kann man auch einen E-Mail Newsletter abonnieren, der über das Erscheinen eines neuen Amtsblattes informiert. Bei Postbezug beträgt 
das Bezugsgeld (einschl. Porto) jährlich 87,20 Euro. Bestellung an: Stadt Krefeld, 13 - Presse und Kommunikation, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld.

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 
0 18 05 - 04 41 00 montags, dienstags und don-
nerstags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs 
von 14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 
Uhr bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon  
0 18 05 - 98 67 00 zu erreichen. Sprechzeiten: 
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 
bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 
17.00 bis 19.00 Uhr,  montags, dienstags und 
donnerstags von 21.00 bis 22.00 Uhr.

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0 18 05- 66 05 55

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 1 97 00

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 
www.aknr.de
oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 08 00-0 02 28 33

08 00- 1 11 01 11 und 08 00- 1 11 02 22

TELEFONSEELSORGE

NOTDIENSTE
Innung für Sanitär-Heizung-
Klima-Apparatebau Krefeld

18.04. – 20.04.2025  
Frank Angele, Bruckersche Straße 198
47839 Krefeld  75 73 25

21.04.2025  
Ralf Esser, Bismarckstr. 117 55 79 10
47799 Krefeld  0172 2 00 59 54

25.04. – 27.04.2025  
Wilhelm Gobbers GmbH
Krützpoort 3, 47804 Krefeld 82 13 860

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 
0 18 05 - 04 41 00 montags, dienstags und don-
nerstags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs 
von 14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 
Uhr bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon  
0 18 05 - 98 67 00 zu erreichen. Sprechzeiten: 
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 
bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 
17.00 bis 19.00 Uhr,  montags, dienstags und 
donnerstags von 21.00 bis 22.00 Uhr.


